
Amtlicher Stimmzettel
für die

Wahl der Bundespräsidentin/
des Bundespräsidenten

am 24. April 2016

Vorname, Familienname oder Nachname 
der Wahlwerberin/des Wahlwerbers

Für gewählte 
Wahlwerberin/ 

gewählten 
Wahlwerber 
im Kreis ein

 X 
einsetzen

KandidatIn A

KandidatIn B

KandidatIn D

KandidatIn C

Hier stehen die Namen der Kandidatinnen und 
Kandidaten bei einer Bundespräsidentschaftswahl. 
Grundsätzlich darf jede Person zur Wahl antreten, 
die mindestens 35 Jahre alt ist und für den Na-
tionalrat wählbar wäre (also die österreichische 

Staatsbürgerschaft hat und nicht vorbestraft ist).

Außerdem muss die Person für die Kandidatur bis 
31 Tage vor der Wahl mindestens 6.000 Unter-

stützungserklärungen gesammelt haben (das sind 
Formulare, bei denen Wahlberechtigte die Unter-
stützung der Kandidatin/des Kandidaten mit ihrer 
Unterschrift bestätigen). Zusätzlich muss jede Kan-
didatin/jeder Kandidat €3.600,- an die Bundeswahl-
behörde bezahlen.

Welche Kandidatin/Welcher Kandidat an welcher 
Stelle des Stimmzettels steht, hängt vom Nachnamen 
der Person ab: Wenn alle KandidatInnen feststehen, 
wird die Reihenfolge von der Bundeswahlbehörde 
alphabetisch festgelegt. (Bei gleichen Nachnamen 
entscheidet der Vorname.)

Hier gibst du deine Stimme einer Kandidatin/

einem Kandidaten. Damit deine Wahlstimme gül-

tig ist, muss klar erkennbar sein, welche Person du 
wählen wolltest. Am eindeutigsten ist sicherlich das 
traditionelle X. Dein X kann aber auch ein +, ein ✶ , 
ein ❤ oder ein anderes Symbol sein. Du darfst auch 
eine Person unterstreichen oder alle Personen, die du 
nicht wählen möchtest, durchstreichen (wenn dir das 
nicht zu viel Arbeit ist …). Ist jedoch nicht eindeutig 
erkennbar, wen du wählen wolltest oder bleibt dein 
Wahlzettel leer, ist deine Stimme ungültig.

STIMMZETTEL



DOs! UnD wEnn Ich 

jETZT DOch ZEIT hab?

Wenn du schon eine Wahlkarte beantragt 

hast, musst du diese unbedingt unverklebt 

und nicht ausgefüllt in dein Wahllokal 

mitnehmen – ohne Wahlkarte darfst du 

deine Stimme nicht mehr abgeben!

Wenn du am Wahltag nicht innerhalb der Öffnungszeiten zu deinem Wahllokal gehen kannst, kannst du mit einer Wahlkarte wählen. 
Diese kannst du entweder mit der Post aus dem In- und Ausland schicken (sofort nach Erhalt der Wahlkarte möglich) oder du gibst sie 
in einem Wahllokal ab. So oder so - die Wahlkarte muss bis spätestens 17 Uhr am Wahltag bei der Wahlbehörde sein. Und so funktioniert das Wählen 
mit Wahlkarte:

1.  DOs! wahLkarTE bEanTragEn! 
• Du kannst sie am Gemeindeamt (bzw. Graz: in jedem Service-Center) persönlich abholen (bis zwei Tage vor der Wahl, 12 Uhr). 
• Du kannst sie schriftlich bei deiner Gemeinde (bzw. Graz: Service-Center) beantragen (bis vier Tage vor der Wahl). 
• Du kannst sie auf www.wahlkartenantrag.at online checken. 
 
Wenn du die Wahlkarte online oder schriftlich beantragst, kommt sie per Post  – du musst sie persönlich entgegennehmen. 

2.   DOs! wähLE MIT wahLkarTE! 
1. Wahlkartenkuvert, Stimmzettel und kleines Kuvert auspacken 
2. Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausfüllen 
3. Stimmzettel in kleines Kuvert geben und das Kuvert zukleben 
4.  Kleines verschlossenes Kuvert in das Wahlkartenkuvert geben und Wahlkarte unterschreiben. Mit deiner Unterschrift garantierst du,  

dass du den Stimmzettel persönlich, geheim und unbeeinflusst ausgefüllt hast.
 5.  Wahlkartenkuvert zukleben und gleich abschicken oder erst am Wahltag zu einem Wahllokal bringen. 

 DOs! wahLkarTEn FÜr DEn ZwEITEn wahLgang... 
Wenn du beim ersten Wahlgang mit Wahlkarte wählst bedeutet das nicht, dass du dies auch  
automatisch beim zweiten Wahlgang (der so genannten „Stichwahl“) so tun musst. Wahlkarten für  
die Stichwahl gibt es 9 Tage nach dem ersten Wahlgang. Du bist zu diesem Zeitpunkt bis zur Stichwahl  
nicht in deiner Gemeinde? Hol dir gleich beide Wahlkarten auf einen Schlag! Aber Achtung: Der  
Stimmzettel für den zweiten Wahlgang sieht dann etwas anders aus: Du musst einen Nachnamen  
der zur engeren Wahl stehenden Person in das leer stehende Feld schreiben.

wahLkarTE

MUSTER
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Wahlkarte Bundespräsidentenwahl 2016

Mit nebenstehender Unterschrift erkläre ich
- tma nednegeilni ned hci ssad ,hcilttats  sedie

lichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet
.ebah tllüfegsua tssulfnieeb nu dnu

Mit dieser Wahlkarte können Sie Ihre Stimme für die Bundespräsidentenwahl XXXX auf folgende Weise abgeben:
1. Mittels Briefwahl vom Inland oder vom Ausland aus, ab Erhalt der Wahlkarte:

� Füllen Sie bitte den amtlichen Stimmzettel aus.
� .uz seseid  eiS nebelk dnu trevuklhaW etreimmug eßiew ednegeilieb sad ni lettezmmitS nehciltma ned eiS negeL
� Geben Sie bitte das weiße verschlossene Wahlkuvert in dieses Wahlkartenkuvert.
� Geben Sie die eidesstattliche Erklärung durch Ihre eigenhändige Unterschrift in der dafür vorgesehenen Rubrik ab und

kleben Sie das Wahlkartenkuvert ebenfalls zu.
� Sorgen Sie dafür, dass die Wahlkarte, wenn Sie zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden ist,  rechtzei-

tig bei einer zur Entgegennahme berechtigten Wahlbehörde einlangt:
— im Postweg: die Wahlkarte muss bis zum Wahltag (XX. XXXX XXXX), 17.00 Uhr, bei der auf der Rückseite der Wahl-

karte angeführten Bezirkswahlbehörde einlangen;
— persönliche Abgabe: die Wahlkarte kann am Wahltag (XX. XXXX XXXX) bis 17.00 Uhr bei jeder Bezirkswahlbehörde

und weiters auch in jedem Wahllokal, so lange dieses geöffnet hat, abgegeben werden.
Die persönliche Abgabe ist auch durch eine von der Wählerin oder von dem Wähler beauftragte Person zulässig.

renie redo edröheb sgnut ert reV nehcsihcierretsö renie ieb eseid eiS nnew ,etraklhaW eid driw dnalsuA mi ebagbammitS renie ieB
-triW nehcsiäp oruE sed blah reßua nedröhebsgnutertreV ieb( nebegba XXXX XXXXX .XX muz sib tiehniE nehcsihcierretsö

.tetieleg retiew edröheb lhaw skriz eB eid na ,)XXXX XXXXX .XX muz sib ziewhcS red redo semuarstfahcs
2. Vor einer Wahlbehörde im Inland am Wahltag:

� Übergeben Sie bitte die Wahlkarte, so wie Sie diese von der Gemeinde erhalten haben, am Wahltag (XX. XXXXX
XXXX) der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter im Wahllokal.

� Legen Sie bitte der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter eine Urkunde oder sonstige amtliche Bescheinigung (zum Beispiel
einen amtlichen Lichtbildausweis) vor, aus der Ihre Identität einwandfrei ersichtlich ist.

� In jeder Gemeinde Österreichs können Sie in jedem Wahllokal Ihre Stimme abgeben. Beachten Sie bitte die un-
terschiedlichen Öffnungszeiten der Wahllokale.

� Wenn Ihnen der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und Transportfähigkeit
ni gnugnirbretnU rerhI negew redo ,nednürG negitsnos redo -sretlA ,-stiehknarK sua se ies ,tiekgiregäl tteB redo

gerichtlichen Gefangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten, im Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen unmöglich
ist, können Sie mit dieser Wahlkarte in einem Anstaltssprengel – falls eingerichtet – oder vor einer besonderen
Wahlbehörde (auch „fliegende Wahlkommission“ genannt) Ihre Stimme abgeben.

Nähere Auskünfte erteilen Ihnen:
� das Bundesministerium für Inneres (Anschrift: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX,

Fax: XXXXXXXXXXXXXX, E-Mail: XXXXXXXXXXXXX, Internetadresse: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
� :nofeleT ,XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX :tfirhcsnA( ,sereßuÄ dnu noitargetnI ,aporuE rüf muiretsinimsednuB sad

XXXXXXXXXXXXXXX, Fax: XXXXXXXXXXXXX, E-Mail: XXXXXXXXXXXXX, Internetadresse:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),

� jede Vertretungsbehörde (Botschaft, Generalkonsulat, Konsulat).

Bezirk Wahlsprengel Regionalwahlkreis

Ort, Datum Unterschrift der Bürgermeisterin 
oder des Bürgermeisters/
für die Bürgermeisterin
oder für den Bürgermeister

Die oben genannte Person ist berechtigt, ihr Wahlrecht auch außerhalb des Or-
tes, an dem sie im Wählerverzeichnis eingetragen ist, auszuüben. Duplikate für
abhanden gekommene Wahlkarten dürfen in keinem Fall ausgefolgt werden.

Hinweis und Verifizierungshinweis im Fall einer Amtssignatur:

Eidesstattliche Erklärung (bei einer Stimmabgabe mittels Briefwahl):

Raum für
Barcode oder

QR-Code

Fortlaufende Zahl Vorname, Familienname oder Nachname Geburtsjahr

Gemeinde Straße/Gasse/Platz, Hausnummer

im Wählerverzeichnis

Abhanden gekommene Wahlkarten darf die Gemeinde keinesfalls ersetzen!

Auslandsösterreicherin
o. Auslandsösterreicher

Amts-
stampiglie oder

Bildmarke

123 Marlis Mustermann 2000

Mustern

Mustern,

Mustertal 097

Musterstraße 15


